
Antrag zum Verbandstag 2021 
 
Der Verein TSV Starnberg von 1880 e.V. stellt folgenden Antrag auf Änderung der Satzung: 
 
§ 30 Breitensportreferent*in 
 
 

Der*Die Breitensportreferent*in ist 
verantwortlich für die Koordinierung, 
Durchführung und Erledigung aller mit dem 
Breitensport zusammenhängenden 
Aufgaben. 

 
 

§ 30 Sportentwicklungsbeauftragte*r, 
   Sportentwicklungsausschuss 
 
 1.  Der Sportentwicklungsausschuss ist 
verantwortlich  
   für  die sportlichen Belange des Schul- 
Freizeit-  
   und Breitensports im BBV. Er besteht aus 
dem*r  
   Vorsitzenden 
(Sportentwicklungsbeauftragte*r) und  
   2 – 8 Beisitzer*innen. 
 
 2.  Zu dem Aufgabengebiet des Ausschusses 
gehören: 

 
2.1. Breitensport, 
2.1.1. die Konzeption, Koordinierung und 
Umsetzung  
    von verbandsweiten 
Breitensportmaßnahmen,  
    die Mitgliedsvereine innerhalb und 
außerhalb  
    des Spielbetriebs ansprechen, 

2.1.2. die Unterstützung der 
Mitgliedsvereine bei  
    Breitensportmaßnahmen, die 
Vereinsmitglieder  
    außerhalb des Spielbetriebs 
ansprechen; 

 
2.2. Freizeitsport, 
2.2.1. die Konzeption, Koordinierung und 

Umsetzung  
  von bayernweiten 
Freizeitsportmaßnahmen,  
  die die verbandsexternen Vereine,  
  Organisationen und 
Badmintonspieler*innen  
  ansprechen, 

2.2.2. die Unterstützung der 
Mitgliedsvereine bei  
  Freizeitsportmaßnahmen, die 
vereinsexterne  
  Organisationen und 
Badmintonspieler*innen  
  ansprechen;



 
 
2.3. Schulsport: 
2.3.1. die Entwicklung von 

Schulsportmaßnahmen in  
  Zusammenarbeit mit den 
übergeordneten  
  externen Verbänden und 
Unterstützung der  
  Mitgliedsvereine bei der Umsetzung, 

2.3.2. Vertretung der BBV Interessen in  
  Zusammenarbeit mit den 
zuständigen  
  staatlichen Schulsportstellen und  
  Unterstützung der Mitgliedsvereine 
in  
  Schulsportkooperationen; 

 
3. Der*Die Sportentwicklungsbeauftragte 

unterhält Kontakte des BBV zu den 
übergeordneten Verbänden.

 
Zudem soll § 29 gänzlich gestrichen werden, also neu: §29 Platzhalter. 
 
Zudem soll das Inhaltsverzeichnis um § 29 entsprechend auf Platzhalter versehen und § 30 auf 
Sportentwicklunsgbeauftragte*r geändert werden. 
 
Unter §14 bitte 1.4. den §30 hinzufügen mit der Bitte um Anpassung aller berührten Paragraphen und 
Absätze der kompletten Satzung 
 
Zudem soll in § 23 unter 1.1.8 auf Platzhalter und 1.1.9. auf Sportentwicklungsbeauftragte*r geändert 
werden. 
 
 
Zudem soll die geänderte Funktionsbezeichnung im gesamten Ordnungswerk angepasst werden. 
 
Begründung:  
 
Die Zusammenführung der bisher stiefmütterlich behandelten verbandsintern Themenschwerpunkte in 
der Satzung, soll innerhalb der Organisation diese Themen stärken sowie dafür sensibilisieren und nach 
außen hin eine sichtbare klare Haltung entwicklungsfähig machen. 
 
Sie schafft zudem Klarheit in aktuell bestehenden Fragen von: 

1. Zuständigkeiten für diese Themen  
2. Abgrenzung zw. Breitensport & Freizeitsport 

 
So wird eine strukturierte Zusammenarbeit mit externen und übergeordneten Verbänden/Organisationen 
ermöglicht. 
Der BBV schafft damit zudem eine Grundlage für derzeit konzipierte/geplante Maßnahmen über Kay 
Manazon (komm. BBV Breitensportreferent). 
 
Die Begriffsseinführung basiert in seiner Grundidee auf der erfolgten Umsetzung im DOSB. 


